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Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der 
Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für die 
Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Vertreter*innen des Städtetags, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie 
der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der 
Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2026/2027 und das Kindergartenjahr 
2027/2028 verständigt. 
 
Die Finanzierung der Frühkindlichen Bildung sieht eine Kostenverteilung auf 
verschiedene Kostenträger vor; sie setzt sich zusammen aus Mitteln des Bundes, des 
Landes, der Kommunen, der Kirchen oder anderer freien Träger sowie aus 
Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen werden in den kommenden Jahren wieder 
entsprechend anteilig auf die Kostenträger verteilt. Hierdurch erfolgt auch eine 
erforderliche Anpassung der Empfehlungen der Elternbeiträge, die neben den 
unterschiedlichen Anforderungen an die Finanzierung auch die Belastung der privaten 
Haushalte im Blick behält.  
 
Die Vertreter*innen des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen 
empfehlen für das Kindergartenjahr 2026/2027 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 
4,5 Prozent. Für das Kindergartenjahr 2027/2028 wird eine Erhöhung um 4,0 Prozent 
empfohlen. Diese Erhöhungen berücksichtigen die aktuellen Tarifsteigerungen sowie 
einen Zuschlag für die allgemeinen Kostensteigerungen.   
 
Wir bitten die Träger, den Eltern weiterhin Informationen über entsprechende 
Unterstützungsmöglichkeiten wie bspw. die Wirtschaftliche Jugendhilfe, das 
Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistungen des Bundes- und Teilhabepaketes 
zur Verfügung zu stellen. 
Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt 
ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung. 
 
Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird 
daher empfohlen, den Elternbeitrag wie folgt festzusetzen: 
 



1. Beiträge für Regelkindergärten 
(Bemessungsgrundlage ist die Regelgruppe mit 30 Stunden Öffnungszeit) 
 
 Kita-Jahr 

2026/2027 
Kita-Jahr 
2027/2028 

 12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon. 11 Mon.* 
für das Kind aus einer Familie mit einem 
Kind** 

166 181 173 189 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern** unter 18 Jahren 

129 141 134 146 

für ein Kind aus einer Familie mit drei 
Kindern** unter 18 Jahren 

88 96 92 100 

für ein Kind aus einer Familie mit vier und 
mehr Kindern** unter 18 Jahren 

29 32 30 33 

 
 
2. Beitragssätze für Krippen 
(Bemessungsgrundlage ist die Krippe mit 30 Stunden Öffnungszeit) 
 
 Kita-Jahr 

2026/2027 
Kita-Jahr 
2027/2028 

 12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon. 11 Mon.* 
für das Kind aus einer Familie mit einem 
Kind** 

492 537 512 559 

für ein Kind aus einer Familie mit zwei 
Kindern** unter 18 Jahren 

366 399 381 416 

für ein Kind aus einer Familie mit drei 
Kindern** unter 18 Jahren 

247 269 257 280 

für ein Kind aus einer Familie mit vier und 
mehr Kindern** unter 18 Jahren 

97 106 101 110 

 
*  Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend 
umgerechnet. 
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 
Diese Sätze gelten im kirchlichen Bereich als Landesrichtsätze. 
 
 
3. Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten/Halbtagskindergarten, 
Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen 
 
Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend sechs Stunden) kann für 
die festgelegten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei 
Halbtagsgruppen eine Reduzierung von bis zu 25 % gerechtfertigt sein. 
  
Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss 
nach der Betriebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein 
Kindergartenplatz unbesetzt bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die 
Festlegungen der Elternbeiträge für Kinderkrippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von 
100 % gegenüber dem Beitrag in Regelgruppen gerechtfertigt.  
  



Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme von unter 
3-jährigen Kindern in eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit).  
 
Basis für die Zu- und Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter 
bzw. reduzierter Aufwand vorhanden ist.  
 
4. Sonstige Angebotsformen  
 
Für sonstige Angebotsformen (insbesondere Ganztagesbetreuung) erfolgt keine 
landesweite Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge.  
 
5. Staffelung der Elternbeiträge  
 
Die Berechnung der Elternbeiträge im Land Baden-Württemberg erfolgt einheitlich 
nach der sog. familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt 
lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. 
Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder 
Wochenpflege eingerechnet.  
 
Zur Definition des Familienbegriffs in diesem Sinne erreichen uns immer wieder 
Anfragen, beispielsweise ob sog. Zählkinder einzubeziehen sind. Für die aktuell 
diskutierte Anpassung der Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge wird 
vorgeschlagen, bei der Staffelung auf den Familienhaushalt abzuheben und dies 
analog der steuerrechtlichen Zuordnung und der Rechtsprechung des BFH (Urteile 
vom 14. November 2011, X R 24/99; vom 15. Juli 1998, X B 107/97; vom 14. April 
1999, X R 11/97) wie folgt zu konkretisieren:  
 
Bei der Sozialstaffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie 
(Familienhaushalt) sind Kinder nur in folgenden Fällen zu berücksichtigen:  
 

- Wenn sie in der Familienwohnung (in der Regel Hauptwohnsitz) leben, wobei 
eine zeitweilige auswärtige Unterbringung zur Schul- oder Berufsausbildung die 
Haushaltszugehörigkeit in der Regel nicht unterbricht, wenn dem Kind im 
Elternhaus ein Zimmer zur Verfügung steht und es regelmäßig an den 
Wochenenden zurückkommt. Demgegenüber reicht ein Aufenthalt nur in den 
Ferien oder im Urlaub nicht aus.  
 

- Kinder, die dem Familienhaushalt nicht zuzurechnen sind, werden auch dann 
nichtberücksichtigt, wenn für diese Kinder von dem im Haushalt Lebenden 
Unterhaltsleistungen erbracht werden.  

 
Kinder getrenntlebender Eltern, denen das Sorgerecht gemeinsam zusteht, sind im 
Regelfall dem Haushalt zuzuordnen, in dem sie sich überwiegend aufhalten und wo 
sich der Mittelpunkt ihres Lebens befindet. In Ausnahmefällen kann auch eine 
gleichzeitige Zugehörigkeit zu den Haushalten beider Eltern bestehen, wenn in beiden 
Wohnungen entsprechend ausgestattete Unterkunftsmöglichkeiten für das Kind 
vorhanden sind, die regelmäßig vom Kind besuchten Einrichtungen von beiden 
Wohnungen aus ohne Schwierigkeiten für das Kind zu erreichen sind und es sich in 
beiden Haushalten in annähernd gleichem Umfang aufhält.  
 
 



 6. Individuelle Festlegung der Elternbeiträge vor Ort  
 
Wie bislang sind die vorgenannten, gemeinsam von den vier Kirchen in Baden-
Württemberg, den kirchlichen Fachverbänden und den Kommunalen 
Landesverbänden empfohlenen Beiträge für die Kommunen als Träger von 
Kindertagesstätten nicht bindend. Es steht jeder Kommune frei, örtlich andere, auch 
einkommensabhängig gestaffelte Elternbeiträge festzulegen. Wir empfehlen jedoch, 
auch in diesen Fällen eine einheitliche Festsetzung im Stadtgebiet anzustreben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christian Schuler 
Oberkirchenrat 


